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1   Vorbemerkung 

Im westlichen Anschluss an die Ortschaft Arnsdorf ist nordwestlich des Ortes in der Gemeinde 
Braunsbach die Ausweisung des vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark Arnsdorf“ 
in einer Größe von knapp 10 ha geplant.  

Auf Grundlage der Vorgaben des Kreisplanungsamtes Schwäbisch Hall und der Gegebenheiten 
vor Ort wurden 2023 die speziellen artenschutzrechtlichen Untersuchungen (saP) bezüglich der 
Artengruppe der Offenlandbrüter durchgeführt. Im Rahmen der saP wurde die Artengruppe 
erfasst, die Ergebnisse artenschutzrechtlich beurteilt sowie Erhaltungsmaßnahmen konzipiert.  

Die Erhebungen erfolgten vor Ort von April bis Mai 2023.  

 

 

2 Rechtliche Grundlagen  

Schutzstatus  

Vögel 

Nach § 7 Abs. 2 Nr. 13 BNatSchG sind alle europäischen Vogelarten nach der Vogelschutz-
Richtlinie "besonders geschützt". Einige Vogelarten sind in der Anlage 1, Spalte 3 der 
Bundesartenschutzverordnung (BArtSchV) bzw. im Anhang A der VO (EG) Nr. 338 aufgeführt 
und somit nach § 7 Abs. 2 Nr. 14 BNatSchG "streng geschützt".  

 

Folgende gesetzliche Regelungen sind zu berücksichtigen: 

§ 44 BNatSchG Vorschriften für besonders geschützte und bestimmte andere Tier- und 

Pflanzenarten 

Abs. 1  

Es ist verboten, 

1. wild lebenden Tieren der besonders geschützten Arten nachzustellen, sie zu fangen, zu 
verletzen oder zu töten oder ihre Entwicklungsformen aus der Natur zu entnehmen, zu 
beschädigen oder zu zerstören, 

2. wild lebende Tiere der streng geschützten Arten und der europäischen Vogelarten während 
der Fortpflanzungs-, Aufzucht-, Mauser-, Überwinterungs- und Wanderungszeiten erheblich zu 
stören; eine erhebliche Störung liegt vor, wenn sich durch die Störung der Erhaltungszustand 
der lokalen Population einer Art verschlechtert, 

3. Fortpflanzungs- oder Ruhestätten der wild lebenden Tiere der besonders geschützten Arten 
aus der Natur zu entnehmen, zu beschädigen oder zu zerstören, 

4. wild lebende Pflanzen der besonders geschützten Arten oder ihre Entwicklungsformen aus 
der Natur zu entnehmen, sie oder ihre Standorte zu beschädigen oder zu zerstören 

Abs. 5  

Für nach § 15 Absatz 1 unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Eingriffe in Natur und 
Landschaft, die nach § 17 Absatz 1 oder Absatz 3 zugelassen oder von einer Behörde 
durchgeführt werden, sowie für Vorhaben im Sinne des § 18 Absatz 2 Satz 1 gelten die Zugriffs-
, Besitz- und Vermarktungsverbote nach Maßgabe der Sätze 2 bis 5. Sind in Anhang IV 
Buchstabe a der Richtlinie 92/43/EWG aufgeführte Tierarten, europäische Vogelarten oder 
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solche Arten betroffen, die in einer Rechtsverordnung nach § 54 Absatz 1 Nummer 2 aufgeführt 
sind, liegt ein Verstoß gegen  

1. das Tötungs- und Verletzungsverbot nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, wenn die 
Beeinträchtigung durch den Eingriff oder das Vorhaben das Tötungs- und Verletzungsrisiko für 
Exemplare der betroffenen Arten nicht signifikant erhöht und diese Beeinträchtigung bei 
Anwendung der gebotenen, fachlich anerkannten Schutzmaßnahmen nicht vermieden werden 
kann, 

2. das Verbot des Nachstellens und Fangens wild lebender Tiere und der Entnahme, 
Beschädigung oder Zerstörung ihrer Entwicklungsformen nach Absatz 1 Nummer 1 nicht vor, 
wenn die Tiere oder ihre Entwicklungsformen im Rahmen einer erforderlichen Maßnahme, die 
auf den Schutz der Tiere vor Tötung oder Verletzung oder ihrer Entwicklungsformen vor 
Entnahme, Beschädigung oder Zerstörung und die Erhaltung der ökologischen Funktion der 
Fortpflanzungs- oder Ruhestätten im räumlichen Zusammenhang gerichtet ist, beeinträchtigt 
werden und diese Beeinträchtigungen unvermeidbar sind, 

3. das Verbot nach Absatz 1 Nummer 3 nicht vor, wenn die ökologische Funktion der von dem 
Eingriff oder Vorhaben betroffenen Fortpflanzungs- und Ruhestätten im räumlichen 
Zusammenhang weiterhin erfüllt wird. 

Soweit erforderlich, können auch vorgezogene Ausgleichsmaßnahmen festgelegt werden. Für 
Standorte wild lebender Pflanzen der in Anhang IV Buchstabe b der Richtlinie 92/43/EWG 
aufgeführten Arten gelten die Sätze 2 und 3 entsprechend. Sind andere besonders geschützte 
Arten betroffen, liegt bei Handlungen zur Durchführung eines Eingriffs oder Vorhabens kein 
Verstoß gegen die Zugriffs-, Besitz- und Vermarktungsverbote vor. 

 

§ 15 BNatSchG (Verursacherpflichten, Unzulässigkeiten von Eingriffen) 

(1) Der Verursacher eines Eingriffs ist zu verpflichten, vermeidbare Beeinträchtigungen von 
Natur und Landschaft zu unterlassen. Beeinträchtigungen sind vermeidbar, wenn 
zumutbare Alternativen, den mit dem Eingriff verfolgten Zweck am gleichen Ort ohne oder 
mit geringeren Beeinträchtigungen von Natur und Landschaft zu erreichen, gegeben sind. 
Soweit Beeinträchtigungen nicht vermieden werden können, ist dies zu begründen.  

(2) Der Verursacher ist zu verpflichten, unvermeidbare Beeinträchtigungen durch Maßnahmen 
des Naturschutzes und der Landschaftspflege auszugleichen (Ausgleichsmaßnahmen) 
oder zu ersetzen (Ersatzmaßnahmen)...... 

 

§ 18 BNatSchG (Verhältnis zum Baurecht) 

(1)  Sind auf Grund der Aufstellung, Änderung, Ergänzung oder Aufhebung von Bauleitplänen 
oder von Satzungen nach § 34 Abs. 4 Satz 1 Nr. 3 des Baugesetzbuchs Eingriffe in Natur 
und Landschaft zu erwarten, ist über die Vermeidung, den Ausgleich und den Ersatz nach 
den Vorschriften des Baugesetzbuches zu entscheiden. 
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3 Untersuchungsumfang und Untersuchungsmethodik 

Im Rahmen einer saP sind grundsätzlich alle in Baden-Württemberg vorkommenden Arten der 
folgenden Gruppen zu berücksichtigen: 

·die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie 

·die europäischen Vogelarten entsprechend Art. 1 VRL 

·die darüber hinaus nur nach nationalem Recht "streng geschützten Arten" (§ 15 BNatSchG). 

Die Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie sowie die europäischen Vogelarten sind im 
Hinblick auf die Verbotstatbestände des § 44 Abs. 1 i.V.m. Abs. 5 BNatSchG zu prüfen. Die 
über diese beiden Gruppen hinaus nur national streng geschützten Arten sind auf die 
Schutzvorschrift des § 15 BNatSchG zu untersuchen. 

Die nach nationalem Recht nur "besonders geschützten Arten" sind nicht Gegenstand der saP. 
Eine Untersuchung kann aber dann notwendig werden, wenn es Anhaltspunkte für ein 
Vorkommen dieser Arten gibt und diese bspw. einer hohen Gefährdungskategorie nach der 
Roten Liste zugeordnet oder regional von besonderer Bedeutung sind. Die Daten sind in diesem 
Fall für die Berücksichtigung im Rahmen der Eingriffsregelung (§ 15 BNatSchG) oder für die 
Festlegung von Vermeidungs- und Minimierungsmaßnahmen zu erheben. 

Als relevante Arten, die im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung (saP) 
untersucht werden sollten, wurde die Artengruppe der Offenlandbrüter festgelegt.  

 

3.1  Avifauna 

Die Erfassung der Brutvögel des Offenlandes erfolgte innerhalb des Plangebietes sowie in 
einem 120 m-Radius im Offenland um das Plangebiet. 

Die Kartierung erfolgte in Form der Revierkartierungsmethode der Methodenstandards zur 
Erfassung der Brutvögel Deutschlands (SÜDBECK et al. 2005). Es wurden vier Begehungen des 
Untersuchungsgebietes durchgeführt. Die Begehungen erfolgten am 15. April, 22. April, 06. Mai 
und 21. Mai 2023 in den Morgenstunden zwischen 5.00 Uhr und 10.00 Uhr bei klarem als auch 
teils bedecktem und bedecktem Himmel und Temperaturen zwischen 4 oC und 13 oC. 

Während der Begehungen wurden alle Revier anzeigenden akustisch und optisch 
wahrnehmbaren im Offenland brütenden Vögel punktgenau unter Verwendung standardisierter 
Symbole in Geländekarten eingetragen. Zusätzlich wurden Nahrungsgäste der Offenlandbrüter 
ohne revieranzeigende Merkmale erfasst. Lokale Häufungen von Nachweisen einer Art 
während verschiedener Kontrolldurchgänge wurden gemäß den Vorgaben für die einzelnen 
Arten in SÜDBECK et al. (2005) als Reviere (Brutverdacht, Brutnachweis) interpretiert.  
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4 Gebietsbeschreibung 

Die knapp 10 ha große Fläche der geplanten Offenland-Photovoltaik-Anlage „Solarpark 
Arnsdorf“ befindet sich im Bereich von Ackerflächen nordwestlich von Arnsdorf im Naturraum 
„Hohenloher-Haller-Ebene“. 

Die Planfläche im Gewann Röteläcker ist leicht südexponiert. Im Norden und Nordosten der 
Fläche verlaufen Stromleitungen über die Planfläche, im Süden wurde die Fläche vorab als 
Erddeponie genutzt. Im Norden der Planfläche stocken wenige auf den Stock gesetzte 
Sträucher zwischen den Strommasten. 

Randlich schließen sich nach Nordwesten, Westen und Südwesten hin weitere weitläufige 
Ackerbereiche durchzogen von geringerem Grünlandanteil an, nach Nordosten hin Wald sowie 
Streuobstbestand nach Osten hin. Gebäude der Ortschaft Arnsdorf befinden sich südöstlich und 
südlich der Planfläche. 

 

 

Abb. 1: Lage des Plangebietes (Kartengrundlage Luftbild)  
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Abb. 2: Abgrenzung des Plangebietes (Kartengrundlage Luftbild) 

 

     

 

Abb. 3-6: Blicke über das Plangebiet von Norden und Süden aus   
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5 Untersuchungsergebnisse 

5.1  Avifauna 

Im Plangebiet und dem erweiterten Untersuchungsraum konnten keine Offenlandbrüter 
nachgewiesen werden, was trotz der großen Planflächengröße auf die das Plangebiet 
querenden Stromleitungen und die frische Stilllegung der Erddeponie rückzuführen ist. 
Feldlerchenreviere befinden sich westlich des erweiterten Untersuchungsraumes. 

 

 

Abb. 7: Plangebiet und erweiterter Untersuchungsraum 

 

 

6 Artenschutzrechtliche Beurteilung 

6.1 Betroffenheit Avifauna 

Offenlandbrüter wurden im Plangebiet und erweiterten Untersuchungsbereich nicht 
nachgewiesen und sind insofern aktuell nicht von der Planung betroffen. 

 

6.2 Betroffenheit weiterer geschützter Arten  

Bei den Untersuchungsbegehungen wurden keine Arten des Anhangs IV der FFH-Richtlinie als 
Beibeobachtungen festgestellt.  
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7 Zusammenfassung 

 

Nordwestlich der Ortschaft Arnsdorf ist in der Gemeinde Braunsbach die Ausweisung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes „Solarpark Arnsdorf“ in einer Größe von knapp 10 ha 
im Bereich von Ackerflächen geplant.  

Im Rahmen der speziellen artenschutzrechtlichen Prüfung wurde im Zeitraum April bis Mai die 
Artengruppe der Brutvögel des Offenlandes untersucht. 

Innerhalb des Plangebietes sowie im angrenzenden erweiterten Untersuchungsbereich konnten 
keine Offenlandbrüter oder weitere streng geschützte Arten nachgewiesen werden. 

 

Fazit: 

Die Planung verstößt nicht gegen die Verbote des § 44 BNatSchG.  
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